
VERMEIDEN SIE BÖSE ÜBERRASCHUNGEN

MERKBLATT TIERHALTERHAFTPFLICHT

Mit dem Abschluss Ihrer Tierhalterhaftpflichtversicherung schlossen Sie einen Vertrag mit dem Versicherer. So wie Sie erwarten dürfen, 
dass im Schadenfall die vereinbarten Leistungen zur Verfügung stehen, verlässt sich auch der Versicherer darauf, dass Sie Ihren Part 
einhalten. Das umfasst bestimmte Obliegenheiten, die Sie einhalten müssen. Manche sind ganz logisch, bei anderen ist man sich oft gar 
nicht darüber im Klaren, dass man eine Obliegenheitsverletzung begeht und damit der Versicherungsschutz gefährdet sein könnte. Wir 
möchten Ihnen daher die wichtigsten und häufigsten Punkte mit an die Hand geben, die Sie beachten müssen, damit es im Schadenfall 
keine bösen Überraschungen gibt. Grundsätzlich: Melden Sie uns alles, was sich ändert, auch dann, wenn es nur kurzfristig so ist.

BITTE BEACHTEN SIE DIE NACHSTEHENDEN PUNKTE

Stand: 09/2025

Bitte beachten Sie, dass diese Aufzählungen unmöglich für jeden individuellen Schadenfall abschließend sein können. Wir möchten Ihnen damit eine Richtschnur für die erfahrungsgemäß häufigsten bzw. 
wichtigsten Problemstellungen geben. Verstöße können Ihren Versicherungsschutz gefährden oder zu einer verzögerten Schadenabwicklung führen. Wir sind immer für Sie und Ihre Fragen da!

•	 Führen Sie Hunde draußen möglichst immer an der Leine.
•	 Beachten Sie gebotene Leinen- und Maulkorbpflichten.
•	 Überprüfen Sie als Mieter von Wohnräumen oder einer Pferdebox regelmäßig, ob Ihr Tier Schäden verursacht hat und kümmern Sie 

sich ggf. darum, bevor der Schaden über die Zeit größer wird.
•	 Haben Sie dauerhaft Probleme damit, Ihr Tier unter Kontrolle zu halten, suchen Sie sich bitte professionelle Hilfe für die Erziehung.
•	 Handeln Sie immer vorausschauend.
•	 Informieren Sie uns umgehend, wenn Ihr Tier Nachwuchs bekommen hat und was mit den Jungtier(en) geplant ist, damit wir Ihren 

Versicherungsschutz ggf. erweitern oder anpassen können.

01 | IM ALLTAG

02 | IM SCHADENFALL
•	 Informieren Sie uns oder den Versicherer bitte unverzüglich über den Eintritt des Schadens, sobald Sie davon Kenntnis erlangen.
•	 Bei Personenschäden informieren Sie bitte immer sofort die Polizei.
•	 Auch wenn die Schuldfrage klar bei Ihnen liegen sollte, geben Sie nie ein Schuldanerkenntnis ab.
•	 Füllen Sie die Fragebögen des Versicherers gewissenhaft und vollständig aus. Sofern Sie Fragen nicht beantworten können,  

vermerken Sie dies bitte.
•	 Beauftragen Sie keinen eigenen Anwalt mit der Abwehr der Ansprüche!
•	 Leiten Sie Schriftstücke mit Schadenersatzforderungen umgehend an uns bzw. den Versicherer weiter.
•	 Im Interesse des Geschädigten sollte dieser die beschädigten Sachen fotografieren und aufbewahren, bis der Versicherer den Scha-

den abschließend reguliert hat. Auch eine Reparaturvergabe sollte vorher unbedingt mit dem Versicherer abgestimmt werden. Dies 
liegt im Interesse des Geschädigten und ist nicht Ihre Pflicht!

Di
es

es
 F

or
m

ul
ar

 w
ur

de
 se

ite
ns

 d
er

 V
EM

A 
eG

 zu
r V

er
fü

gu
ng

 g
es

te
llt

. E
in

e 
N

ut
zu

ng
 is

t a
us

sc
hl

ie
ßl

ic
h 

an
ge

sc
hl

os
se

ne
n 

M
ak

le
rb

et
rie

be
n 

ge
st

at
te

t. 
w

w
w

.v
em

a-
eg

.d
e 

- G
en

os
se

ns
ch

aft
 m

ac
ht

 st
ar

k!
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